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Ketten- 
duldungen  
beenden - 
humanitäres 
Bleiberecht  
sichern!
 

Machen Sie mit!

Die Aktion Bleiberecht ist eine gemeinsame Aktion von 
Diakonie und Caritas.

Ansprechpartner

Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche 
in Deutschland e.V.
Zentrum Familie, Integration, Bildung, Armut (FIBA) 
Arbeitsfeld Flüchtlings- und Asylpolitik
Sebastian Ludwig
Reichensteiner Weg 24, 14195 Berlin
Telefon: +49 30 830 01-341
bleiberecht@diakonie.de

Deutscher Caritasverband
Abteilung Soziales und Gesundheit
Referat Migration und Integration
Tobias Mohr
Karlstraße 40, 79104, Freiburg i. Br.
Telefon: +49 761 200-475
migration.integration@caritas.de
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Die Aktion Bleiberecht zeigt das vielfältige Engage-
ment der Zivilgesellschaft: Viele kleine und große Initi-
ativen haben zu den Erfolgen der Aktion beigetragen.
Was können Sie tun? 

Sie können

•  sich über das Thema informieren, austauschen  
    und vernetzen 

•  die Flüchtlingsarbeit der Beratungsstellen  
    unterstützen 

•  Abgeordnete bitten,  Anfragen in Parlamenten  
    zu stellen 

•  Gottesdienste, Podiumsdiskussionen, Lesungen,  
    Filmabende zum Thema veranstalten; dabei Politi- 
    kern Begegnungen mit Betroffenen ermöglichen  
    und Flüchtlinge selbst zu Wort kommen lassen 

•  kommunale Beschlussfassungen anregen 

•  Kirchenbeschlüsse initiieren 
 
•  Medienbeiträge verfassen 

•  Postkarten- oder Unterschriftenaktionen  
    ins Leben rufen

Hilfreiche Ideen, Anregungen und Materialien  
finden Sie im Internet unter

www.aktion-bleiberecht.de



Leben mit Duldung Zum Beispiel ... Unsere Forderungen

Über 87.000 Menschen in Deutschland leben mit einer so 
genannten Duldung. Das heißt, sie sind ausreisepflichtig 
und ihre Abschiebung ist nur für wenige Tage bis maximal 
sechs Monate ausgesetzt. Da mit Ablauf der Duldung diese 
immer wieder verlängert wird, muss man von „Kettendul-
dungen“ sprechen. Ein Leben mit Duldung bedeutet: stän-
dige Angst vor Abschiebung, Behinderung bei der Arbeits-
aufnahme, ein Leben in Armut, Einschränkung der medi- 
zinischen Versorgung auf das Lebensnotwendigste sowie 
ein Verbot, den zugewiesenen Wohnbezirk zu verlassen. 
Somit leben die Betroffenen in der Isolation – weitgehend 
ausgeschlossen von unserer Gesellschaft. Nahezu zwei 
Drittel dieser Menschen leben schon seit mehr als sechs 
Jahren in dieser Situation, fast ein Drittel davon sind Kinder.

Keine Lösung in Sicht
In den Jahren 2006/2007 verständigte sich die Politik auf 
Bleiberechtsregelungen für Menschen, die seit acht oder im 
Fall von Familien mit Kindern seit sechs Jahren geduldet 
waren. Voraussetzung für den Erhalt einer Aufenthaltser-
laubnis ist eine eigenständige Lebensunterhaltssicherung 
durch Arbeit und ohne soziale Transferleistungen. Da viele 
der Geduldeten von jahrelangem Arbeitsverbot betroffen 
waren, wurde ihnen eine Frist bis Ende 2009 eingeräumt, um 
für ihren Lebensunterhalt zu sorgen. Sie erhielten eine Auf-
enthaltserlaubnis „auf Probe“. Diese Frist wurde durch die 
Innenministerkonferenz Dezember 2009 noch einmal um 
zwei Jahre verlängert. Es bedarf aber hierfür einer einer 
positiven Prognose durch die Ausländerbehörden, dass sie 
anschließend ihren Lebensunterhalt eigenständig sichern 
können. Wegen der geforderten eigenständigen Lebensun-
terhaltssicherung können Alte, Kranke und Behinderte die 
Regelung de facto nicht in Anspruch nehmen. Aufgrund 
strenger Auschlusskriterien sind drängende humanitäre Fra-
gen ungelöst. So ist aufgrund der Stichtage die große Zahl 
an Personen ausgeschlossen, die erneut seit sechs bzw. 
acht Jahren geduldet sind. Auch für sie bedarf es einer 
Lösung.

Im Rahmen der Aktion Bleiberecht fordern wir eine 
neue gesetzliche Bleiberechtsregelung. 

Diese Regelung muss 

ohne Stichtage auskommen: 
Stichtage werden dem  Einzelfall nicht gerecht. Eine 
Regelung könnte stattdessen an eine Mindestaufent-
haltsdauer anknüpfen, um Kettenduldungen wirksam 
entgegen zu wirken.

die Anforderungen an die Lebensunterhalts- 
sicherung senken:  
Nach jahrelangem Ausschluss vom Arbeitsmarkt kann 
der Lebensunterhalt nicht immer gesichert werden. In 
bestimmten Lebenssituationen müssen Abstriche von 
der Pflicht zur Lebensunterhaltssicherung gemacht 
werden. Überdies sollten die Betroffenen bei der 
Arbeitsaufnahme besonders gefördert werden. 

humanitäre Kriterien einbeziehen: 
Eine Aufenthaltserlaubnis muss auch gewährt werden, 
wenn Menschen nicht arbeiten können, etwa weil sie 
alt, krank, traumatisiert oder behindert sind, weil sie 
Angehörige pflegen oder Kinder erziehen.

auf zu restriktive Ausschlussgründe verzichten: 
Straftaten mit geringem Unrechtsgehalt sollten außer 
Betracht bleiben und bei höheren Strafen nach Würdi-
gung des Einzelfalls ein Bleiberecht gewährt werden 
können.

Familien schützen: 
Wenn nicht alle Familienmitglieder die Bleiberechts-
kriterien erfüllen können, sollte zugunsten derer, die 
dies tun, unter Beachtung der Familieneinheit allen ein 
Bleiberecht gewährt werden. 

Herr B.: Die Roma-Familie aus dem Kosovo lebt seit 
1999 in Deutschland. Herr B. spricht gut Deutsch, 
wohnt mit seiner Frau in einer eigenen Wohnung und 
hat guten Kontakt zu Nachbarn und Arbeitskollegen. 
Seine erwachsenen Kinder sind selbst berufstätig und 
haben eigene Familien gegründet. Herrn B. fehlen 17 
Tage, um als „Altfall“ zu gelten und damit die Bleibe-
rechtsregelung in Anspruch nehmen zu können. Er lebt 
und arbeitet in Deutschland weiter ohne Bleiberecht. 

Familie O.: Die Familie stammt aus Libyen und kam 
1997 nach Deutschland. Drei der vier Kinder sind hier 
geboren und aufgewachsen. Frau O. ist die Ausbildung 
ihrer Kinder sehr wichtig, sie selbst nutzt jede Möglich-
keit, ihr Deutsch weiter zu verbessern. Doch dann 
erkrankt Frau O. schwer an Krebs, ihr Mann muss sie 
und die vier Kinder versorgen: An Vollzeitarbeit ist 
nicht mehr zu denken. Ein Bleiberecht ist in weite 
Ferne gerückt, weil die eigenständige  Lebensunter-
haltssicherung  nicht möglich ist.

Herr S.: In den letzten Monaten des Jahres 2009 hat 
der aus dem Kosovo stammende Herr S. an beruf-
lichen Qualifizierungsmaßnahmen teilgenommen. Auf-
grund des neuen IMK-Beschlusses vom Dezember 
2009 beantragte er die Verlängerung seiner Aufent-
haltserlaubnis. Sein Antrag wird abgelehnt: Die Aus-
länderbehörde glaubt nicht, dass Herr S. nach der Ver-
längerung im Jahr 2012 seinen Lebensunterhalt 
eigenständig wird sichern können und versagt die 
geforderte positive Prognose. Statt einer Aufenthalts-
erlaubnis bekommt Herr S. eine Abschiebeandrohung 
für den Kosovo. Wenige Tage später kann er einen 
Vollzeit-Arbeitsvertrag vorweisen, der ihm nicht mehr 
nützt: Mit der Ablehnung endete sein Bleiberechts-
verfahren, aufgrund der Stichtage kann er keinen 
neuen Antrag stellen.	


